
 

 

 

Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung der Haupt-

versammlung der SHF Communication Technologies AG am 07. Juni 2023 

 

Der Vorstand erstattet gemäß § 203 Abs. 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über 

die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts einen Bericht, der vom Tag der 

Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung auch unter „Hauptver-

sammlung“ auf https://www.shf-communication.com/about-shf/investor-

relations/hauptversammlung/ zum Download bereitsteht.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Schaffung eines 

neuen Genehmigten Kapitals 2023/I vor. Die derzeit geltende Satzung sieht in § 5 

Abs. 3 das Genehmigte Kapital 2018/I vor, das den Vorstand ermächtigt, das 

Grundkapital um bis zu € 2.281.650,00 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geld- 

und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I). Von dieser Er-

mächtigung ist bislang kein Gebrauch gemacht worden. Die Ermächtigung ist am 

29. Mai 2023 ausgelaufen. Um der Gesellschaft flexible Reaktionsmöglichkeiten 

auf Marktgegebenheiten zu gewähren, soll die Verwaltung der Gesellschaft durch 

Schaffung einer neuen Ermächtigung in die Lage versetzt werden, das Grundka-

pital der Gesellschaft durch die Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien zu erhöhen. 

 

Das neue Genehmigte Kapital 2023/I ermächtigt den Vorstand, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmalig um 

bis zu insgesamt € 2.281.650,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Aus-

gabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen. Den Aktionä-

ren ist, soweit der Vorstand nicht mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt ist, 

das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, ein Bezugsrecht ein-

zuräumen.  
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Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus dem Genehmig-

ten Kapital 2023/I soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, kurzfristig auf auftre-

tende Finanzierungserfordernisse reagieren zu können.  

 

Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre für Spitzenbeträge beim Geneh-

migten Kapital 2023/I ist erforderlich, um ein technisch durchführbares Bezugs-

verhältnis darstellen zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktio-

näre ausgeschlossenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder 

in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Ver-

wässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Vor-

stand und Aufsichtsrat halten den Ausschluss des Bezugsrechts aus diesen 

Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für angemes-

sen. 

 

Ferner soll das Bezugsrecht beim Genehmigten Kapital 2023/I ausgeschlossen 

werden können, wenn die Volumenangaben und die übrigen Anforderungen für 

einen Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfüllt sind. Soweit 

eine Börsennotierung erfolgt ist, wird ein etwaiger Abschlag vom aktuellen Bör-

senpreis voraussichtlich nicht über 3 %, jedenfalls aber maximal bei 5 % des Bör-

senpreises liegen. Aufgrund dieser Form des Bezugsrechtsausschlusses soll es 

dem Vorstand ermöglicht werden, kurzfristig vorteilhafte Börsensituationen aus-

zunutzen und dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen 

Ausgabebetrag und dadurch eine Maximierung der Eigenmittel herbeizuführen. 

Eine derartige Kapitalerhöhung führt wegen der schnelleren Handlungsmöglich-

keit erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzufluss als eine vergleichbare Ka-

pitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre. Eine solche Maßnahme liegt somit 

im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Zu einer Ver-

ringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils 

der vorhandenen Aktionäre kann es zwar dadurch kommen. Jedoch können Akti-

onäre, die dies vermeiden möchten, die hierfür erforderliche Aktienzahl über die 

Börse erwerben, soweit eine Börsennotierung erfolgt ist. 
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Schließlich soll der Vorstand im Rahmen des Genehmigten Kapital 2023/I er-

mächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapital-

erhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Er-

werbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unterneh-

men auszuschließen. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll 

dem Zweck dienen, den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Be-

teiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft zu 

ermöglichen. Die Gesellschaft steht im globalen Wettbewerb. An den nationalen 

und internationalen Märkten muss sie mit der erforderlichen Flexibilität und Spon-

tanität agieren können. Erfahrungsgemäß verlangen die Inhaber attraktiver Akqui-

sitionsobjekte als Gegenleistung für eine Veräußerung nicht selten die Übertra-

gung von stimmberechtigten Aktien der erwerbenden Gesellschaft. Um ein unter 

solchen Bedingungen auf dem Markt befindliches Akquisitionsobjekt erwerben zu 

können, muss dem Vorstand die Möglichkeit eröffnet werden, eigene Aktien als 

Gegenleistung zu gewähren. Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar 

zu einer entsprechenden Verwässerung der Beteiligungs- und Stimmrechtsquoten 

der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung des Bezugsrechts wäre aber der 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen voraus-

sichtlich nicht möglich und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre ver-

bundenen Vorteile nicht erreichbar.  

 

Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 

werden soll, bestehen derzeit nicht. Wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb von 

Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen konkretisieren, wird der 

Vorstand sorgfältig prüfen, ob er von dem Genehmigten Kapital 2023/I zum Zweck 

des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Un-

ternehmen Gebrauch machen soll. Der Vorstand wird dies nur dann tun, wenn der 

Unternehmens- oder Beteiligungserwerb gegen Gewährung von Aktien der Ge-

sellschaft im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Nur wenn diese 

Voraussetzung gegeben ist, wird auch der Aufsichtsrat seine erforderliche Zu-

stimmung erteilen. Basis für die Bewertung der Aktien der Gesellschaft einerseits 

und der zu erwerbenden Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen ande-

rerseits wird das neutrale Unternehmensgutachten einer Wirtschaftsprüfungsge-
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sellschaft und/oder einer renommierten internationalen Investmentbank sein. Aus 

den gleichen Gründen ist auch ein Bezugsrechtsausschluss bei Kooperationen 

mit anderen Unternehmen gerechtfertigt. 

 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den 

Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten 

Gründen auch unter Berücksichtigung des zulasten der Aktionäre eintretenden 

Verwässerungseffekts für sachlich gerechtfertigt und für angemessen. 

 

Der Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede Ausnutzung 

des genehmigten Kapitals berichten. 

 

 

Berlin, im April 2023 

SHF Communication Technologies AG 

- Der Vorstand - 


